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ZUM TITELBILD

Was man liebt, das will 
man schützen. Das ist 
schlichtweg ein Grund-
bedürfnis des Menschen. 
Verständlich also, dass 
sich heutzutage, da das 
Wetter wegen des Kli-
mawandels zunehmend 
unberechenbar erscheint, immer mehr Bauherren Gedanken darüber machen, wie sie 
ihr Eigenheim und damit die, die darin leben, dauerhaft vor Schaden bewahren können.
Ein Lösungsansatz für dieses Problem findet sich in der Bauweise des Familiendomizils, 
denn Massivhäuser beispielsweise gelten als grundsolide.
„Er hustete und prustete, doch er konnte das Haus der drei kleinen Schweinchen nicht zu 
Fall bringen …” So oder ähnlich heißt es im Märchen. Das Haus, von dem hier die Rede 
ist, war aus Stein. Nicht nur im Märchen, auch in der Wirklichkeit bieten Stein auf Stein 
gebaute  Häuser ihren Bewohnern einen besonderen Schutz. Zweischaliges Mauerwerk 
behütet das Haus ungefähr so wie die Rinde einen Baum. Durch Klinker, Verblenden oder 
Putz erhält die Fassade ihr individuelles Äußeres – und dank dieses Aufbaus trotzt sie selbst 
Sturm und Hagel. So ein Bau bietet mehreren Generationen ein Zuhause.
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Einbruchschutz
Leider immer häufiger ein Thema 

– und gerade jetzt in der dunk-
len Jahreszeit von besonderer 
Bedeutung. Ab sofort können 

private Eigentümer (und Mieter) 
bei der KfW finanzielle Hilfe zur 

Sicherung gegen Wohnungs- 
und Hauseinbrüche in Anspruch 

nehmen. Darüber hinaus werden 
die Zuschüsse für Investitionen 

in die Barrierereduzierung sowie 
das Erreichen des anspruchsvol-
len Standards „Altersgerechtes Haus” erhöht. Maßnahmen für den alters-
gerechten Umbau und den Einbruchschutz sind dabei frei kombinierbar. 

Die förderfähigen Verfahren sowie die Änderungen im Einzelnen 
listet unser Beitrag auf.
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Hinweis auf die Broschüre „Mietpreisbremse“
Dieser Ausgabe liegt die Broschüre „Mietpreisbremse und Bestellerprinzip“ 
aus der Feder von Hans-Joachim Beck bei. Sie stellt die neue Rechtslage 
beim Abschluss von Wohnraummietverträgen in einer klaren Sprache und 
garniert mit vielen Beispielen gut verständlich dar. Ein kleines nachträgliches  
„Weihnachtsgeschenk“ für alle unsere treuen Leser. 
„Es ist ein Buch für Praktiker, also für Immobilieneigentümer, Vermieter, Hausver-
walter – und nicht zuletzt auch für Juristen. Dabei ist es so verständlich geschrieben, 
dass es auch juristische Laien verstehen können, obwohl die Materie vertrackt ist.“  
(Der Journalist und Immobilienfachmann Dr. Rainer Zitelmann über die 
Broschüre)


